MEIER‘ VERPACKUNGEN

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Meier Verpackungen
GmbH, Hohenems, Osterreich (nachfolgend kurz: Meier)
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Anwendungsbereich

Diese Bedingungen gelten fir alle Bestellungen und Vertra-
ge, bei denen Meier Auftraggeber, Kaufer oder Werk-
besteller ist. Die Bedingungen gelten auch fir alle kinftigen
Geschatfte.

Fir die Rechtsbeziehungen zwischen Meier und dem Ver-
tragspartner gelten ausschlieflich diese Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen, soweit nicht schrifilich etwas anderes
vereinbart ist. Abweichende, entgegenstehende oder ergén-
zende Allgemeine Geschéftsbedingungen des Vertragspart-
ners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als
Meier ihrer Geltung ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn Meier
in Kenntnis der Allgemeinen Geschdaftsbedingungen des
Vertragspartners dessen Lieferungen oder Leistungen vorbe-
haltlos annimmt. Im Falle von Widersprichen zwischen den
Allgemeinen Geschéftsbedingungen beider Parteien gilt fol-
gende Rangfolge: (1) Die schriftliche Vereinbarungen der
Parteien im Einzelfall (insbesondere der Vertrag und die Be-
stellung), (2) diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen von
Meier, (3) die gesetzlichen Bestimmungen.

Mit jeder Lieferung oder Leistung anerkennt der Vertrags-
partner die ausschlieliche Geltung dieser Einkaufsbedin-
gungen.

Im Einzelnen mit dem Vertragspartner schriftlich vereinbarte
Regelungen gehen diesen Einkaufsbedingungen vor.

Bestellung

An eine Bestellung ist Meier nur gebunden, wenn sie schrift-
lich (Brief, E-Mail, Fax, computerunterstitztem System) er-
folgt. Jede Bestellung ist vom Lieferanten umgehend durch
Retournierung einer unterschriebenen Kopie der Bestellung
per Fax, Post und/oder computerunterstitztem System an
Meier zu bestétigen. Meier ist maximal 14 Tage an ihre
schriftlichen Bestellungen gebunden. Mit Annahme der Be-
stellung erklért der Lieferant, die von Meier erhaltenen Da-
ten und Informationen eingehend kontrolliert sowie deren
Richtigkeit und Vollstandigkeit geprift zu haben und bestd-
tigt zu haben.

Die den Anfragen oder Bestellungen von Meier beigefigten
Behelfe wie z.B. Entwirfe, Abbildungen, Zeichnungen, Be-
rechnungen, Daten, Muster, Formen, Modelle, Klischees,
Druckvorlagen, Schablonen, Proben und sonstige Unterla-
gen und Informationen bleiben alleiniges Eigentum von
Meier und dirfen vom Vertragspartner nur fir Zwecke von
Meier verwendet und Dritten nicht zugénglich gemacht wer-
den. Sie sind Meier unaufgefordert spétestens mit der Rech-
nung oder jederzeit Uber Verlangen von Meier auf Kosten
des Vertragspartners zuriickzugeben. Bis zur Rickgabe trégt
der Vertragspartner die Gefahr fir den zufélligen Untergang
oder fir die zuféllige Beschadigung der Behelfe.

Fir die Ausarbeitung von Angeboten, Angebotsunterlagen
und Projekten leistet Meier keine Vergitung. Mit Annahme
der Bestellung erklért der Vertragspartner, dass er Uber alle
zur Ausfihrung der Bestellung erforderlichen Angaben, Da-
ten, Beschreibungen, Spezifikationen und dergleichen ver-
fogt.

Lieferung/Leistung
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Liefer-/Leistungstermin ist der von Meier angegebene Zeit-
punkt, an dem die bestellte Ware mit allen Transport-, Zoll-
und Begleitpapieren am Lieferort abzuliefern oder die Leis-
tung am Leistungsort zu erbringen ist.

Meier ist berechtigt, die Annahme einer vorzeitigen oder
verspdteten Lieferung/Leistung abzulehnen und die Ware
auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners zuriickzu-
senden oder bei sich oder Dritten einzulagern. In dringen-
den Fdallen ist Meier berechtigt, ohne Setzen einer Nachfrist
vom Vertrag zuriickzutreten.

Erkennt der Vertragspartner, dass ihm die rechtzeitige Liefe-
rung/Leistung ganz oder zum Teil nicht méglich sein wird,
so hat er dies Meier unverziglich anzuzeigen und mitzutei-
len, bis wann die Lieferung/Leistung erfolgen wird (neuer
Liefer-/Leistungstermin). Meier ist berechtigt, nach Setzen
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurick-zutreten
oder den neuen Liefer-/Leistungstermin anzunehmen. In
dringenden Féllen ist Meier berechtigt, ohne Sefzen einer
Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten.

Meier ist auch bei teilbarer Leistung berechtigt, den Rickritt
von der gesamten Bestellung zu erkléren.

Meier ist berechtigt, Teile des vereinbarten Leistungsum-
fangs auch nach Vertragsabschluss durch einseitige Erkla-
rung abzubestellen. In diesem Fall verringert sich das Ent-
gelt um den auf den abbestellten Teil entfallenden Anteil.
Eine Lieferung/Leistung ist erst dann vollsténdig erbracht,
wenn der Vertragspartner Meier alle vereinbarten oder Gbli-
cherweise vorausgesetzten Unterlagen (z.B. Rechnungen,
Frachtdokumente,  Ursprungserzeugnisse,  Konformitéits-
erkldrungen, Dokumentationen) zum Liefer-/Leistungstermin
bergeben hat. Die Ubergabe dieser Unterlagen ist Voraus-
setzung fir die Falligkeit des Entgeltes. Der Vertragspartner
hélt Meier fur alle Anspriche schad- und klaglos, die Dritte,
insbesondere Kunden von Meier, oder Behérden gegen
Meier geltend machen, weil der Vertragspartner Meier eine
vereinbarte oder gewshnlich vorausgesetzte Unterlage zum
Liefer-/Leistungstermin nicht oder nicht vollstéindig Gbergab.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, Meier auf Verlangen
umgehend alle Informationen zu geben, die Meier oder ein
Kunde von Meier benétigt, um die Einhaltung gesetzlicher
oder sonstiger Vorschriften gegeniber wem auch immer
nachzuweisen. Fir Waren, die fir den direkten Lebensmit-
telkontakt geeignet sind, sind Konformitatserklérungen vor-
zulegen, die dem aktuellen Stand der Europdischen Union
entsprechen.  Insbesondere  sind die  Verordnungen
2025/40, 1907/2006, 1935/2004/EG, 1272/2008,
450/2009, 10/2011/EG, 2022/1616 & 2023/2006/GMP
sowie die Richtlinien 94/62/EG und 84/500/EWG in der
i.d.g.F. . als Grundvoraussetzung zu sehen. Zu diesen In-
formationen zéhlen insbesondere Nachweise fir die vorge-
nommenen Prifungen, Berechnungen und Analysen, sowie
sich daraus ergebender Werte.
Fior Waren, die unter die Entwaldungsverordnung (EU)
2023/1115 fallen, sind Unterlagen entsprechend in der je-
weiligen Fassung der Verordnung vorzulegen.

Bei Verzug des Vertragspartners ist Meier in jedem Fall
berechtigt, eine sofort féllige Vertragsstrafe von 1% der Be-
stellsumme fir jede angefangene Woche des Verzuges,
héchstens 10%, zu verlangen. Ein darGber hinausgehender
Schaden ist zu ersetzen.

Ein Eigentumsvorbehalt ist gegeniber Meier ausgeschlos-
sen.
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Transport

Der Vertragspartner hat die Versandvorschriffen von Meier
sowie des Spediteurs oder Frachtfihrers einzuhalten. In den
Versandpapieren sind die Bestellnummer und das Bestellda-
tum anzugeben.

Der Vertragspariner hat insbesondere folgende Punkte

einzuhalten:

a.) Vertragsware, die seitlich abgeladen werden muss,
kann von Meier nicht entgegengenommen werden.

b.) Die Anlieferung ist nur innerhalb folgender Zeiten
méglich:

- Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 15 Uhr

- Freitag: 07:30 Uhr bis 11 Uhr.

- An Anlieferung an gesetzlichen Feiertagen ist nicht
moglich.

c.) Jede Lieferung muss mit einem Meier zu Ubergeben
den Lieferdokument versehen sein, welches
insbesondere folgende Angaben enthalten muss:

- Adresse/Bestimmungsort sowie Datum und
Bestellnummer

- Menge in der Verpackungseinheit (Stickzahl)

- Anzahl sowie Kennzeichnung der Kollis

- SSCC

- EAN 128

- Die Beschriftung muss im Kern oder auf dem Kern
gut leserlich ersichtlich sein.

- Weiters muss eine mégliche Uberverpackung der
Rollen ebenfalls gut beschriftet sein.

d.) Uberverpackung der Ware muss mit einer staub-
dichten Folie (gestretched) sein.

e.) Fehlen in den Meier zu Ubergebenden Versand-
papieren Bestellnummer und Betreff, so gehen alle
dadurch entstehenden Nachteile und Kosten zu Lasten
des Lieferanten.

f) - Lieferungen missen Meier zumindest 2 Stunden

vor Anlieferung avisiert werden

Alle Sicherheitsvorschriffen am Abladeort missen

vom Vertragspartner bzw. dessen Transporteur

strikt eingehalten werden

Es sind méglichst helle, neuwertige Paletften

(Mindestvorgabe Klasse A bei EU-Paletten) vom

Vertragspartner bzw. dessen Transporteur zu

verwenden

Die Transportfahrzeuge missen sauber, trocken

und hygienisch einwandfrei sei (insbesondere frei

von Schmutz, Feuchtigkeit, Geriichen, Schédlingen
usw.). Das Zuladen von anderen Waren hat so zu
erfolgen, dass eine Gefdhrdung und/oder

Verschmutzung der Ware zuverléssig ausgeschlos

sen wird. Keinesfalls darf die Vertragsware direkt

auf dem Boden des Transportmittels, insbesondere
des Lkw, gelagert werden.

4.2 Der Transport erfolgt auf Kosten und Gefahr des Vertrags-

partners. Dieser tréigt auch die Kosten fir Versicherung und
Verpackung.

Liefer-/Leistungsort, Gefahrenibergang

Liefer-/Leistungsort (Erfillungsort) ist jener Betrieb von Mei-
er, fur den die Lieferung/Leistung bestimmt ist. Soweit nichts
anderes vereinbart ist, ist dies das Werk von Meier in 8200
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Alberdorf (Osterreich). Es gilt DDP (Delivered Duty Paid) Al-
berdorf oder ein anderer von Meier benannter Ort.
Die Gefahr geht erst nach Abladung der Ware am Lieferort
oder Ubergabe der Leistung am Leistungsort Gber.

Preise, Rechnung und Zahlung

Preise sind Fixpreise und beinhalten alle Aufwendungen fir
die vollsténdige Erbringung der Lieferung/Leistung inkl
Transportkosten und Zollabgaben.

In Rechnungen ist als Falligkeitsvoraussetzung die Bestell-
nummer von Meier anzufohren.

Ist die Lieferung/Leistung mangelhaft, ist Meier berechtigt,
die Zahlung bis zur voll-sténdigen Erfillung zurickzuhalten.
Mangelfreie  Lieferung/Leistung und  ordnungsgemdifie
Rechnungslegung vorausgesetzt, erfolgt die Zahlung man-
gels anderer Vereinbarung binnen 30 Tagen ab Zugang der
Rechnung mit 3% Skonto oder binnen 90 Tagen netto.

Die Verzugszinsen betragen 4% pa.

Gewdhrleistung

Der Vertragspartner leistet Gewdhr, dass die Liefe-
rung/Leistung der Vereinbarung und den gewdhnlich vo-
rausgesefzten Eigenschaften, insbesondere allen fir sie
maB-geblichen Vorschriften, insbesondere im Bestimmungs-
land (siehe § 3 Abs. 7) und dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft und Technik im Zeitpunkt der Lieferung entspricht.
Dem Vertragspartner ist bekannt, dass die Vertragsware
weltweit insbesondere im Nahrungs- und Lebensmittelbe-
reich und im Bereich der Versandpackungen eingesetzt
wird. Die Vertragsware muss sohin insbesondere jene Si-
cherheit bieten, die unter Beriicksichtigung aller Umstéinde
erwartet werden kann, insbesondere angesichts der Darbie-
tung des Produktes, des Gebrauches des Produktes, mit
dem billigerweise gerechnet werden kann und des Zeitpunk-
tes, in dem das Produkt in den Verkehr gebracht wird.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Qualitét und Quan-
titat seiner Lieferung/Leistung selbst zu prifen. Eine Unter-
suchungs- und Rigepflicht von Meier besteht nicht und wird
ausdricklich abbedungen.

Unbeschadet weiterer Anspriiche von Meier ist der Ver-
tragspartner nach Wahl von Meier verpflichtet, Mangel in-
nerhalb angemessener Frist zu beheben oder Meier eine
Preisminderung zu gewdhren.

In dringenden Fdallen ist Meier berechtigt, auch ohne Nach-
fristsetzung  oder  ohne  Méglichkeit,  Nachbesse-
rung/Austausch zu gewdhren, Mangel selbst zu beheben
oder durch Dritte beheben zu lassen. Die hierfir aufgewen-
deten Kosten tragt der Vertragspartner.

Die Gewdhrleistungsfrist fir Sachméngel betrdgt, unbe-
schadet léngerer gesetzlicher oder vertraglicher Fristen, 36
Monate und beginnt mit dem Tag des Gefahreniber-
ganges (§ 5 Abs. 2) zu laufen. Fir versteckte Méngel be-
ginnt die Gewdhrleistungsfrist erst mit deren Erkennbarkeit
zu laufen. Fir Rechtsméngel gelten die gesetzlichen Re-
gelungen. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird
auf die Daver des Gewdhrleistungszeitraums (36 Monate)
erstreckt.

Schutzrechte

Der Vertragspartner leistet Gewdhr, dass durch seine Liefe-
rung /Leistung keine Rechte Dritter, insbesondere keine Pat-
entrechte, Musterrechte, Markenrechte und Urheberrechte,
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verletzt werden und hélt Meier fir alle Anspriiche wegen ei-
ner Verletzung solcher Rechte schad- und klaglos. Er hat
Meier auch sémtliche in Zusammenhang mit einer Verlet-
zung solcher Rechte entstandenen Kosten zu ersetzen. Er hat
Meier bei der Abwehr der vom Dritten geltend gemachten
Anspriche bestméglich zu unterstitzen und Meier unverzig-
lich alle benstigten und/oder gewiinschten Informationen zu
erteilen.

Geheimhaltung

Der Vertragspartner ist verpflichtet, Uber die Geschéftsbe-
ziechung mit Meier Stillschweigen zu bewahren und alle von
Meier erhaltenen Informationen, insbesondere solche Uber
Meier, deren Vertriebspartner und/oder Kunden, auch nach
Erfullung des Vertrages geheim zu halten.

Schadenersatz Allgemein

Der Vertragspartner haftet Meier fir alle Nachteile aus einer
Verletzung des Vertrages, insbesondere fir Nachteile aus
einer verspdteten oder mangelhaften Lieferung /Leistung
einschlielich entgangenem Gewinn. Die Haftung erstreckt
sich auch auf die Lieferung/Leistung von Subunternehmern
und Vorlieferanten. Die Ersatzpflicht erfasst auch Kosten von
Rickholaktionen. Anspriiche aus Produkthaftung stehen
Meier auch dann zu, wenn Meier die Lieferung/Leistung
Uberwiegend in seinem Unternehmen verwendet.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, auf Verlangen von Meier
eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von
mindestens EUR 1.000.000,-- abzuschlieBen und fir min-
destens drei Jahre ab Lieferung/Leistung aufrecht zu halten.
Er hat Meier diese Versicherung auf Verlangen nachzuwei-
sen.

Fur die Einhaltung aller Zoll- und Steuerpflichten ist aus-
schlieBlich der Vertragspartner verantwortlich.

Produkthaftung und Reputationsschdden

Wird Meier von Dritten — insbesondere Abnehmern, Kunden
oder Behérden — aufgrund von Méngeln an den vom Ver-
tragspartner gelieferten Produkten oder aufgrund schuldhaf-
ten Verhaltens oder Unterlassens des Vertragspartners in
Anspruch genommen, so verpflichtet sich der Vertrags-
partner, Meier vollumfénglich schad- und klaglos zu halten.
Dies gilt unabhéngig davon, ob der Schaden unmittelbar
bei Meier oder beim Dritten eingetreten ist.

Die Ersatzpflicht des Vertragspartners erstreckt sich insbe-
sondere auf:

- direkte und indirekte Schéden, die Dritten durch die Pro-
dukte oder das Verhalten des Vertragspartners entstanden
sind,

- Reputations- bzw Imageschéden Dritter, deren Ursache
auf die Lieferung des Vertragspartners zuriickzufohren ist,

- sdmtliche Kosten der Rechtsverteidigung, der auflerge-
richtlichen Einigung oder der Schadensermittlung,

- Umsatzverluste, Beratungsaufwand, Kommunikationskos-
ten und andere wirtschaftliche Nachteile,

- sowie pauschalierte Schaden im Zusammenhang mit me-
dialer Berichterstattung, wobei zur Berechnung des Scha-
dens der funffache Werbetarif der betroffenen Medien (unter
Zugrundelegung von Zeitpunkt oder Zeitraum, Fléche
und/oder Frequenz der Berichterstattung) heranzuziehen ist.

Eine detaillierte Beweisfihrung durch Meier ist im Regress-
fall nicht erforderlich. Es geniigt, dass Meier nachweist,

14.
14.1

14.2
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aufgrund der Lieferung des Vertragspartners in Anspruch
genommen worden zu sein. Der Nachweis der Schadens-
héhe kann durch plausible Darlegung erfolgen.

Der Vertragspartner haftet auch fir alle Kosten aus oder im
Zusammenhang mit Rickrufen, Nachristungen oder Ande-
rungen, die zur Vermeidung weiterer Schaden (§ 11 Abs 1
und 2) durchgefthrt werden, unabhéngig davon, ob diese
MaBnahmen von Meier selbst oder von einem Dritten initi-
iert wurden.

Die Haftungspflicht umfasst ausdricklich auch entgangenen
Gewinn, Mangelfolgeschéden und reine Vermdgensscha-
den, soweit sie auf die Pflichtverletzung des Vertragspartners
zurickzufhren sind.

Anderung von (Werk)Stoffen etc.

Der Vertragspartner hat Meier rechizeitig und unaufgefor-
dert im Vorhinein tber Anderungen von (Werk)Stoffen, Fer-
tigungsverfahren, Zulieferern und Zulieferteilen schriftlich zu
informieren. Er darf (Werk)Stoffe, Fertigungsverfahren, Zu-
lieferer, Spezifikationen und Zulieferteile nur nach vorheri-
ger schriftlicher Freigabe von Meier éndern und hat Meier
vor der Anderung noch rechtzeitig die Maglichkeit zu einem
letzten Abruf der Lieferung/Leistung zu vereinbarten, an-
sonsten angemessenen Preisen zu geben. Bei Anderungen
von (Werk)Stoffen hat der Vertrags-partner Meier unaufge-
fordert eine neue Konformitétserklérung vorzulegen.

Fertigungskontrolle

Meier ist berechtigt, selbst oder durch Dritte die Fertigung
im Werk des Vertragspartners zu Uberprifen. Die sachlichen
Kosten der Uberprifung trégt der Vertragspartner, die per-
sénlichen Kosten des Prifers von Meier trégt Meier. Die
Uberprifung durch Meier erfolgt unverbindlich und entbin-
det den Vertragspartner in keinster Weise von seiner Ver-
antwortung und seinen Verpflichtungen.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

For die gesamten Rechisbeziehungen zwischen Meier und
dem Vertragspartner gilt materielles dsterreichisches Recht.
Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlos-
sen.

Hat der Vertragspartner seinen Sitz in der Europdischen
Union oder in einem EFTA-Staat, wird als ausschlielicher
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zu-
sammenhang mit der Vertragsbeziehung zwischen Meier
und dem Vertragspartner ergeben, insbesondere auch fur
Streitigkeiten in Bezug auf die gegenstéindlichen Einkaufs-
bedingungen, 6800 Feldkirch, Osterreich, vereinbart. Hat
der Vertragspartner seinen Sitz aufBerhalb der Europdischen
Union oder der EFTA, unterliegen alle Streitigkeiten, die sich
aus oder in Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung zwi-
schen Meier und dem Vertragspartner er-geben, insbeson-
dere Streitigkeiten in Bezug auf die gegensténdlichen Ein-
kaufsbedingungen, dem Internationalen Schiedsgericht der
Wirtschaftskammer Osterreich in Wien (Wiener Regeln). Die
im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch.
Schiedsort ist Wien. Eine Partei kann jedoch unbeschadet
der Zusténdigkeit des Schiedsgerichts bei einem nationalen
Gericht vorlaufige oder sichernde MaBBnahmen beantragen
und ein Gericht kann solche Mafinahmen vor oder wéhrend
des Schiedsverfahrens anordnen. Meier ist jedoch in allen
Féllen berechtigt, den Vertragspartner vor jedem anderen

Meier Verpackungen GmbH | Diepoldsauer Str. 37 | A-6845 Hohenems | +43 (0)5576 7177-0 | office@meierverpackungen.at | FN 64670 d | LG Feldkirch

www.meierverpackungen.at

3/4



MEIER‘ VERPACKUNGEN

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

for den Vertragspartner zusténdigen Gericht in Anspruch zu
nehmen.

Sonstiges/Schlussbestimmungen

Meier ist berechtigt, auch mit noch nicht falligen Forderun-
gen gegen Forderungen des Vertragspartners, ob féllig oder
nicht, aufzurechnen. Meier ist auerdem berechtigt, mit fal-
ligen oder nicht félligen Forderungen, die anderen Unter-
nehmen der Meier-Gruppe gegen den Vertragspartner zu-
stehen, gegen fdllige oder nicht fdllige Forderungen des
Vertragspartners aufzurechnen.

Meier ist berechtigt vom Vertrag zurickzutreten, wenn Gber
das Vermdgen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren
erdffnet wird oder wenn Meier von ExekutionsmafBnahmen
gegen den Vertragspartner Kenntnis erlangt.

Ist der Vertrag auch in Englisch errichtet, ist fir die Ausle-
gung des Vertrages und dieser Bedingungen der englische
Text maBgebend.

Sollten Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingun-
gen ungiltig oder undurchsetzbar sein oder werden, so
bleiben der Restvertrag und die Ubrigen Bedingungen unbe-
rGhrt. Ungiltige oder undurchsetzbare Bestimmungen gelten
durch Regelungen ersetzt, die verniinftige Parteien an ihrer
Stelle getroffen hatten, um den wirtschaftlichen Zweck zu er-
reichen.

Der Vertragspartner darf Meier und/oder seine Liefe-
rung/Leistung fir Meier nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung von Meier zu Werbezwecken oder als Referenz
verwenden.

Meier ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Namen des
Vertragspartners bei Verwendung seiner Leistungen anzu-
fhren oder sonst auf ihn hinzuweisen.

Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass Meier die
Daten des Vertragspartners EDV-méflig  (automations-
unterstitzt) erfasst und verarbeitet.

Hohenems, im April 2026

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Meier Verpackungen GmbH | Diepoldsauer Str. 37 | A-6845 Hohenems | +43 (0)5576 7177-0 | office@meierverpackungen.at | FN 64670 d | LG Feldkirch

www.meierverpackungen.at

4/4



	1. Anwendungsbereich
	1.1 Diese Bedingungen gelten für alle Bestellungen und Verträge, bei denen Meier Auftraggeber, Käufer oder Werk-besteller ist. Die Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte.
	1.2 Für die Rechtsbeziehungen zwischen Meier und dem Vertragspartner gelten ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts...
	1.3 Mit jeder Lieferung oder Leistung anerkennt der Vertragspartner die ausschließliche Geltung dieser Einkaufsbedingungen.
	1.4 Im Einzelnen mit dem Vertragspartner schriftlich vereinbarte Regelungen gehen diesen Einkaufsbedingungen vor.

	2. Bestellung
	2.1 An eine Bestellung ist Meier nur gebunden, wenn sie schriftlich (Brief, E-Mail, Fax, computerunterstütztem System) erfolgt. Jede Bestellung ist vom Lieferanten umgehend durch Retournierung einer unterschriebenen Kopie der Bestellung per Fax, Post ...
	2.2 Die den Anfragen oder Bestellungen von Meier beigefügten Behelfe wie z.B. Entwürfe, Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Daten, Muster, Formen, Modelle, Klischees, Druckvorlagen, Schablonen, Proben und sonstige Unterlagen und Informationen blei...
	2.3 Für die Ausarbeitung von Angeboten, Angebotsunterlagen und Projekten leistet Meier keine Vergütung. Mit Annahme der Bestellung erklärt der Vertragspartner, dass er über alle zur Ausführung der Bestellung erforderlichen Angaben, Daten, Beschreibung...

	3. Lieferung/Leistung
	3.1 Liefer-/Leistungstermin ist der von Meier angegebene Zeitpunkt, an dem die bestellte Ware mit allen Transport-, Zoll- und Begleitpapieren am Lieferort abzuliefern oder die Leistung am Leistungsort zu erbringen ist.
	3.2 Meier ist berechtigt, die Annahme einer vorzeitigen oder verspäteten Lieferung/Leistung abzulehnen und die Ware auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners zurückzusenden oder bei sich oder Dritten einzulagern. In dringenden Fällen ist Meier bere...
	3.3 Erkennt der Vertragspartner, dass ihm die rechtzeitige Lieferung/Leistung ganz oder zum Teil nicht möglich sein wird, so hat er dies Meier unverzüglich anzuzeigen und mitzuteilen, bis wann die Lieferung/Leistung erfolgen wird (neuer Liefer-/Leistu...
	3.4 Meier ist auch bei teilbarer Leistung berechtigt, den Rücktritt von der gesamten Bestellung zu erklären.
	3.5 Meier ist berechtigt, Teile des vereinbarten Leistungsumfangs auch nach Vertragsabschluss durch einseitige Erklärung abzubestellen. In diesem Fall verringert sich das Entgelt um den auf den abbestellten Teil entfallenden Anteil.
	3.6 Eine Lieferung/Leistung ist erst dann vollständig erbracht, wenn der Vertragspartner Meier alle vereinbarten oder üblicherweise vorausgesetzten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Frachtdokumente, Ursprungserzeugnisse, Konformitäts-erklärungen, Dokumenta...
	3.7 Der Vertragspartner ist verpflichtet, Meier auf Verlangen umgehend alle Informationen zu geben, die Meier oder ein Kunde von Meier benötigt, um die Einhaltung gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften gegenüber wem auch immer nachzuweisen. Für Ware...
	3.8 Bei Verzug des Vertragspartners ist Meier in jedem Fall berechtigt, eine sofort fällige Vertragsstrafe von 1% der Bestellsumme für jede angefangene Woche des Verzuges, höchstens 10%, zu verlangen. Ein darüber hinausgehender Schaden ist zu ersetzen.
	3.9 Ein Eigentumsvorbehalt ist gegenüber Meier ausgeschlossen.

	4. Transport
	4.1 Der Vertragspartner hat die Versandvorschriften von Meier sowie des Spediteurs oder Frachtführers einzuhalten. In den Versandpapieren sind die Bestellnummer und das Bestelldatum anzugeben.
	Der Vertragspartner hat insbesondere folgende Punkte einzuhalten:
	a.) Vertragsware, die seitlich abgeladen werden muss,  kann von Meier nicht entgegengenommen werden.
	b.) Die Anlieferung ist nur innerhalb folgender Zeiten  möglich:
	- Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 15 Uhr
	- Freitag: 07:30 Uhr bis 11 Uhr.
	- An Anlieferung an gesetzlichen Feiertagen ist nicht   möglich.
	c.) Jede Lieferung muss mit einem Meier zu übergeben den Lieferdokument versehen sein, welches
	insbesondere folgende Angaben enthalten muss:
	- Adresse/Bestimmungsort sowie Datum und
	Bestellnummer
	- Menge in der Verpackungseinheit (Stückzahl)
	- Anzahl sowie Kennzeichnung der Kollis
	- SSCC
	- EAN 128
	- Die Beschriftung muss im Kern oder auf dem Kern
	gut leserlich ersichtlich sein.
	- Weiters muss eine mögliche Überverpackung der
	Rollen ebenfalls gut beschriftet sein.
	d.) Überverpackung der Ware muss mit einer staub-
	dichten Folie (gestretched) sein.
	e.) Fehlen in den Meier zu übergebenden Versand-
	papieren Bestellnummer und Betreff, so gehen alle
	dadurch entstehenden Nachteile und Kosten zu Lasten
	des Lieferanten.
	f.) - Lieferungen müssen Meier zumindest 2 Stunden   vor Anlieferung avisiert werden
	- Alle Sicherheitsvorschriften am Abladeort müssen   vom Vertragspartner bzw. dessen Transporteur   strikt eingehalten werden
	- Es sind möglichst helle, neuwertige Paletten
	(Mindestvorgabe Klasse A bei EU-Paletten) vom
	Vertragspartner bzw. dessen Transporteur zu
	verwenden
	- Die Transportfahrzeuge müssen sauber, trocken   und hygienisch einwandfrei sei (insbesondere frei   von Schmutz, Feuchtigkeit, Gerüchen, Schädlingen   usw.). Das Zuladen von anderen Waren hat so zu
	erfolgen, dass eine Gefährdung und/oder
	Verschmutzung der Ware zuverlässig ausgeschlos
	sen wird. Keinesfalls darf die Vertragsware direkt   auf dem Boden des Transportmittels, insbesondere   des Lkw, gelagert werden.
	4.2 Der Transport erfolgt auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners. Dieser trägt auch die Kosten für Versicherung und Verpackung.

	5. Liefer-/Leistungsort, Gefahrenübergang
	5.1 Liefer-/Leistungsort (Erfüllungsort) ist jener Betrieb von Meier, für den die Lieferung/Leistung bestimmt ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist dies das Werk von Meier in 8200 Alberdorf (Österreich). Es gilt DDP (Delivered Duty Paid) Albe...
	5.2 Die Gefahr geht erst nach Abladung der Ware am Lieferort oder Übergabe der Leistung am Leistungsort über.

	6. Preise, Rechnung und Zahlung
	6.1 Preise sind Fixpreise und beinhalten alle Aufwendungen für die vollständige Erbringung der Lieferung/Leistung inkl Transportkosten und Zollabgaben.
	6.2 In Rechnungen ist als Fälligkeitsvoraussetzung die Bestellnummer von Meier anzuführen.
	6.3 Ist die Lieferung/Leistung mangelhaft, ist Meier berechtigt, die Zahlung bis zur voll-ständigen Erfüllung zurückzuhalten.
	6.4 Mangelfreie Lieferung/Leistung und ordnungsgemäße Rechnungslegung vorausgesetzt, erfolgt die Zahlung man-gels anderer Vereinbarung binnen 30 Tagen ab Zugang der Rechnung mit 3% Skonto oder binnen 90 Tagen netto.
	6.5 Die Verzugszinsen betragen 4% pa.

	7. Gewährleistung
	7.1 Der Vertragspartner leistet Gewähr, dass die Lieferung/Leistung der Vereinbarung und den gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften, insbesondere allen für sie maß-geblichen Vorschriften, insbesondere im Bestimmungsland (siehe § 3 Abs. 7) und dem ak...
	7.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Qualität und Quantität seiner Lieferung/Leistung selbst zu prüfen. Eine Untersuchungs- und Rügepflicht von Meier besteht nicht und wird ausdrücklich abbedungen.
	7.3 Unbeschadet weiterer Ansprüche von Meier ist der Vertragspartner nach Wahl von Meier verpflichtet, Mängel innerhalb angemessener Frist zu beheben oder Meier eine Preisminderung zu gewähren.
	7.4 In dringenden Fällen ist Meier berechtigt, auch ohne Nachfristsetzung oder ohne Möglichkeit, Nachbesserung/Austausch zu gewähren, Mängel selbst zu beheben oder durch Dritte beheben zu lassen. Die hierfür aufgewendeten Kosten trägt der Vertragspart...
	7.5 Die Gewährleistungsfrist für Sachmängel beträgt, unbeschadet längerer gesetzlicher oder vertraglicher Fristen, 36 Monate und beginnt mit dem Tag des Gefahrenüber-ganges (§ 5 Abs. 2) zu laufen. Für versteckte Mängel beginnt die Gewährleistungsfrist...

	8. Schutzrechte
	Der Vertragspartner leistet Gewähr, dass durch seine Lieferung /Leistung keine Rechte Dritter, insbesondere keine Patentrechte, Musterrechte, Markenrechte und Urheberrechte, verletzt werden und hält Meier für alle Ansprüche wegen einer Verletzung solc...

	9. Geheimhaltung
	Der Vertragspartner ist verpflichtet, über die Geschäftsbeziehung mit Meier Stillschweigen zu bewahren und alle von Meier erhaltenen Informationen, insbesondere solche über Meier, deren Vertriebspartner und/oder Kunden, auch nach Erfüllung des Vertrag...

	10. Schadenersatz Allgemein
	10.1 Der Vertragspartner haftet Meier für alle Nachteile aus einer Verletzung des Vertrages, insbesondere für Nachteile aus einer verspäteten oder mangelhaften Lieferung /Leistung einschließlich entgangenem Gewinn. Die Haftung erstreckt sich auch auf ...
	10.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, auf Verlangen von Meier eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 1.000.000,-- abzuschließen und für mindestens drei Jahre ab Lieferung/Leistung aufrecht zu halten. Er hat Meier ...
	10.3 Für die Einhaltung aller Zoll- und Steuerpflichten ist ausschließlich der Vertragspartner verantwortlich.

	11. Produkthaftung und Reputationsschäden
	11.1 Wird Meier von Dritten – insbesondere Abnehmern, Kunden oder Behörden – aufgrund von Mängeln an den vom Vertragspartner gelieferten Produkten oder aufgrund schuldhaften Verhaltens oder Unterlassens des Vertragspartners in Anspruch genommen, so ve...
	11.2 Die Ersatzpflicht des Vertragspartners erstreckt sich insbesondere auf:
	- direkte und indirekte Schäden, die Dritten durch die Produkte oder das Verhalten des Vertragspartners entstanden sind,
	- Reputations- bzw Imageschäden Dritter, deren Ursache auf die Lieferung des Vertragspartners zurückzuführen ist,
	- sämtliche Kosten der Rechtsverteidigung, der außergerichtlichen Einigung oder der Schadensermittlung,
	- Umsatzverluste, Beratungsaufwand, Kommunikationskosten und andere wirtschaftliche Nachteile,
	11.3 Eine detaillierte Beweisführung durch Meier ist im Regressfall nicht erforderlich. Es genügt, dass Meier nachweist, aufgrund der Lieferung des Vertragspartners in Anspruch genommen worden zu sein. Der Nachweis der Schadenshöhe kann durch plausibl...
	11.4 Der Vertragspartner haftet auch für alle Kosten aus oder im Zusammenhang mit Rückrufen, Nachrüstungen oder Änderungen, die zur Vermeidung weiterer Schäden (§ 11 Abs 1 und 2) durchgeführt werden, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen von Meier selb...
	11.5 Die Haftungspflicht umfasst ausdrücklich auch entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden und reine Vermögensschäden, soweit sie auf die Pflichtverletzung des Vertragspartners zurückzuführen sind.

	12. Änderung von (Werk)Stoffen etc.
	Der Vertragspartner hat Meier rechtzeitig und unaufgefordert im Vorhinein über Änderungen von (Werk)Stoffen, Fertigungsverfahren, Zulieferern und Zulieferteilen schriftlich zu informieren. Er darf (Werk)Stoffe, Fertigungsverfahren, Zulieferer, Spezifi...

	13. Fertigungskontrolle
	Meier ist berechtigt, selbst oder durch Dritte die Fertigung im Werk des Vertragspartners zu überprüfen. Die sachlichen Kosten der Überprüfung trägt der Vertragspartner, die persönlichen Kosten des Prüfers von Meier trägt Meier. Die Überprüfung durch ...

	14. Gerichtsstand und anwendbares Recht
	14.1 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Meier und dem Vertragspartner gilt materielles österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.
	14.2 Hat der Vertragspartner seinen Sitz in der Europäischen Union oder in einem EFTA-Staat, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung zwischen Meier und dem Vertragspa...

	15. Sonstiges/Schlussbestimmungen
	15.1 Meier ist berechtigt, auch mit noch nicht fälligen Forderungen gegen Forderungen des Vertragspartners, ob fällig oder nicht, aufzurechnen. Meier ist außerdem berechtigt, mit fälligen oder nicht fälligen Forderungen, die anderen Unternehmen der Me...
	15.2 Meier ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn über das Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder wenn Meier von Exekutionsmaßnahmen gegen den Vertragspartner Kenntnis erlangt.
	15.3 Ist der Vertrag auch in Englisch errichtet, ist für die Auslegung des Vertrages und dieser Bedingungen der englische Text maßgebend.
	15.4 Sollten Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingungen ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben der Restvertrag und die übrigen Bedingungen unberührt. Ungültige oder undurchsetzbare Bestimmungen gelten durch Regelungen ersetz...
	15.5 Der Vertragspartner darf Meier und/oder seine Lieferung/Leistung für Meier nur nach vorheriger schriftlicher Zu-stimmung von Meier zu Werbezwecken oder als Referenz verwenden.
	15.6 Meier ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Namen des Vertragspartners bei Verwendung seiner Leistungen anzuführen oder sonst auf ihn hinzuweisen.
	15.7 Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass Meier die Daten des Vertragspartners EDV-mäßig (automations-unterstützt) erfasst und verarbeitet.


